
                                                                                     Weitere Informationen                                      Bitte wenden! 

Informationen zur Abfallentsorgung und Straßenreinigung 
 
 

 

Abfall: Tonnen bringen/abholen/reparieren lassen, Gebühren, Sperrmüll usw. 
Straßenreinigung: Gebühren, Kehrmöglichkeit eigenes Grundstück usw. 
 
Bitte wenden Sie sich an 
 

Sachbearbeiter       Tel.-Nr. 06451/ E-Mail             Fax: 06451/505-100  

Herr Burger       505-193 burger.michael@frankenberg.de 
Herr Schultz   505-139 Schultz.Rainer@frankenberg.de 
 
            Abfallgebühren werden nach Einwohnergleichwerten (EWG) berechnet: 
            1 Hausbewohner/in (beim Meldeamt gemeldete Person) = 1 EWG 
            3 im gewerblichen Bereich beschäftigte Personen  = 1 EWG 
 
 
 

Bitte informieren Sie uns zeitnah, wenn sich die Anzahl Ihrer Hausbewohner 
insgesamt ändert (Einzug/Auszug), damit die Abfallgebühren angepasst werden 
können (Mitteilungspflicht nach § 14 Abs. 3 Abfallsatzung) ! 
 

 
 

 

Berechnung der Abfallgebühren pro Person/EWG monatlich: 
 

 
 Restmülltonne   *1     Restmülltonne   *1 
 2 x Leerung/Monat 2,20 €    1 x Leerung/Monat 1,54 € 
 
 
 Biotonne  *2      Biotonne  *2 
 2 x Leerung/Monat 2,20 €    2 x Leerung/Monat 2,20 €  
 
 
 Altpapiertonne     Altpapiertonne  

             1 x Leerung/Monat 2,20 €    1 x Leerung/Monat 2,20 € 

 
  
 Verpackungsmüll     Verpackungsmüll 
 1 x Leerung/Monat  0,00 €    1 x Leerung/Monat 0,00 € 
 
Summe pro EWG/Monat       6,60 €   Summe pro EWG/Monat       5,94 € 
             Ohne Biotonne         4,40 €                Ohne Biotonne         3,74 € 

 

*1 Sie können die Restmülltonne 1 x oder 2 x monatlich leeren lassen.   
 

*2 Eine Befreiung von der Biotonne ist möglich, wenn ein Kompost angelegt wird.    
   Die Befreiung muss beantragt werden, die Gebühren für die Biotonne entfallen dann. 
      
Bei Familien wird das 3. und jedes weitere Kind von den Abfallgebühren befreit. Bei Volljährigkeit des 
3. Kindes muss die  Kindergeldzahlung belegt oder ein anderer Nachweis erbracht werden. 
 

Bei Leerstand eines Gebäudes und gleichzeitiger Nutzung von Abfalltonnen werden pauschal 
Abfallgebühren für 2 EWG (Einwohnergleichwerte) berechnet. 
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Tonnen, die geliefert werden können   Größe/Volumen 
 

Restmüll (grau-schwarze Tonne) …………………………………..... 120 l oder 240 l 
Altpapier (blaue Tonne) ……………………………………………….. nur 240 l 
Biomüll (grüne Tonne) ………………………………………………… nur 240 l 
Verpackungsmüll (gelbe Tonne) …………………………………….. nur 240 l 
Container (alle Abfallarten außer Biomüll) ……………………….    1.100 l 
 
Container werden pauschal mit 37 EWG x 2,20 € bei 14-tägiger Leerung berechnet = 81,40 € / Monat                      
Bei wöchentlicher Leerung verdoppelt sich der Preis auf 162,80 € / Monat 
 

 
Wie viele Tonnen stehen mir/uns zu?   Pro Abfallart 30 l Tonnenvolumen! 
 
 
Anzahl Haus-  Anzahl und Größe der  Anzahl und Größe für Biomüll, 
bewohner/EWG  Restmülltonne/n   Altpapier und Wertstoffe (gelbe Tonne) 
 

   1 – 4    1 x 120 l    jeweils eine 240-l-Tonne   
                                  
   5 – 8    1 x 240 l    jeweils eine 240-l-Tonne _______ 
 
  9 – 12    1 x 240 l und 1 x 120 l  jeweils zwei 240-l-Tonnen________ 
 

Benötigt man größere/zusätzliche Tonnen, wird ein MEHRBEDARF berechnet: 
120L Mülltonne (Restmüll) 8,80 €/Monat 
240L Mülltonne (Restmüll, Papier, Bio) 17,60 €/Monat 
 
Wird ein Mehrbedarf berechnet, ist eine monatliche Leerung der Restmülltonne ausgeschlossen! 
 
Säcke für Rest- und Biomüll können bei der Stadtverwaltung gekauft werden (2,35 €/Stück). 
 
 
 

 

Die Straßenreinigungsgebühren betragen pro lfd. Frontmeter 1,00 € im Jahr, falls 
in Ihrer Straße die Kehrmaschine fährt. Die Reinigung erfolgt 1 x wöchentlich. Für 
„Pflichtstraßen“ besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang. Ein freiwilliger 
Anschluss zum gleichen Preis ist möglich. Bitte wenden Sie sich an den/die Sach- 
bearbeiter/innen! 
 

 
 

 

Fragen zur Umladestation bei Geismar
beantwortet der/die Sachbearbeiter/in beim Landkreis Waldeck-Frankenberg 
unter der Tel.-Nr. 06451/743-746. 
 

 
 

 

Haben Sie Fragen zur  Grundsteuer? 
 

- Kauf/Verkauf von Grundstücken/Häusern/Eigentumswohnungen 
- Flurbereinigungsverfahren usw. 
 
Bitte wenden Sie sich an 
Frau Bornscheuer 
Tel.-Nr.:   06451/505-127 
E-Mail: bornscheuer.iris@frankenberg.de 
Fax:       06451/505-100 
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